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Welfen zu überlassen. Dieses sog. »große Stift«
umfaßte die Ämter Wohldenberg, Wohlden-
stein, Winzenburg, Steinbrück und die Vogtei
Rute. Dem Bf. verblieb nur noch das sog. »klei-
ne Stift«: die Ämter Marienburg, Steuerwald
und Peine. Erst 1643 wurde im Sonderfrieden,
den die welf. Fs.en mit dem Ks. schlossen, das
»große Stift« dem Bf. unter der Bedingung zu-
rückgegeben, die Untertanen bei ihrem evangel.
Glauben zu belassen.

† C.3. Hildesheim † C.3. Marienburg † C.3. Steu-

erwald

Q. Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim und

seiner Bischöfe, hg. von Hermann Hoogeweg, 6 Bde.,

Leipzig u. a. 1896–1911 (Publikationen aus den Preussi-

schen Staatsarchiven, 65; Quellen und Darstellungen zur

Geschichte Niedersachsens, 6, 11, 22, 24, 28). ND hg. von

Karl Janicke, Osnabrück 1965.

L. Bertram, Adolf: Geschichte des Bistums Hil-

desheim, Bd. 1, Hildesheim 1899. – Homann, Heinrich:

Kloster und Bistum in der Diözese Hildesheim vom 9. bis

zum Ende des 13. Jahrhunderts, Marburg 1925. – Huck,

Jürgen, Hofämter der Bischöfe bzw. Erzbischöfe von Hil-

desheim bis zum Ende des 14. Jahrhunderts, in: Die Di-

özese Hildesheim 62 (1994) S. 27–89.

Ernst Schubert

KONSTANZ, BF.E VON

I. Hochstift, dem Schwäbischen Reichs-
kreis zugehörig, seit 1542 K.er Bf. Kreisaus-
schreibender Fs. – Diöz.: um 600 Bistumsgrün-
dung, größte Diöz. nördl. der Alpen, die Refor-
mation führte v. a. im eidgenöss. und württ.
Einflussgebiet zur Ablösung oder zu Beschrän-
kungen der bfl. Zuständigkeiten, 1827 Aufhe-
bung des Bm.s – Hochstift: Für die Frühzeit ist
der Besitzschwerpunkt des Hochstifts im Thur-
gau (Bischofshöri südl. der Bischofsstadt sowie
bei Arbon und Bischofszell) sowie westl. des
Bodensees (Höri) zu lokalisieren. Der im 13. Jh.
begonnene Ausbau des bfl. Territoriums war
v. a. aufgrund der Dominanz der † Habsburger
nur wenig erfolgr., der bedeutendste Besitz-
komplex entstand im Aargau und im Klettgau,
daneben kam nur Streubesitz nördl. des Boden-
sees an das Hochstift. Die Inkorporation der

Reichenau führte 1540 jedoch zu einer nahezu
geschlossenen Herrschaft um den Untersee.
1802 wurde das Hochstift aufgelöst – Wappen:
Rotes Kreuz auf Weiß.

II. Die »heillose Zertrümmerung der Ar-
chive der Bischöfe von Konstanz« (Ottnad
1985, S. 250) nach der Aufhebung von Bm. und
Hochstift, d. h. deren große Verluste und Auf-
teilung an die Archive der südwestdt. Territori-
en und eidgenöss. Kantone, darf als Ursache
dafür gelten, daß bislang weder ein Dienerbuch
noch eine ähnl. prosopograph. Erfassung des
bfl.-konstanzer Hofs begonnen wurde. Zum
K.er Hof im engeren Sinn liegen abgesehen von
kulturgeschichtl. Skizzen keine wissenschaftl.
Untersuchungen vor. Ledigl. die bfl. Verwal-
tung und ihre Träger wurden bereits erforscht
(Ottnad 1974 und 1985; Helvetia Sacra I, 2,
1993), von den klass. vier Hofämtern sind nur
die älteren erfaßt worden (Derschka 1999),
die bfl. Notare stellte – wenn auch sehr lücken-
haft – für das SpätMA Schuler 1987 zusam-
men. Nähere Quellen über das Hofleben sind
bislang nur selten entdeckt bzw. publiziert wor-
den und gehören meist erst dem 18. Jh. an (In-
ventare, Speisepläne für Festessen, Hofproto-
kolle, Beschreibungen von Besuchen von Fs.en
und Gesandten, Pläne über Funktionen der Räu-
me in der Meersburger Res.), ebenso Personen-
listen (z. B. Aufstellung der im Meersburger
Schloß wohnenden Personen von 1796) und
Staatsschematismen (ab 1759).

Die Anfänge der Kanzlei als Kern der bfl.
Verwaltung sind spätestens im 8./9. Jh. zu ver-
muten und müssen im Zusammenhang mit den
nahen und zeitw. institutionell verbundenen
Kl.n† St. Gallen und† Reichenau gesehen wer-
den. Vertraute und Amtsträger aus der bfl. Um-
gebung – Familiaren, Kapläne und später Mi-
nisterialen – sind für die Frühzeit nur in Einzel-
fällen überliefert. Bischofsnahe Personen waren
v. a. die Domherren, deren vita communis um
1100 endete; der Einfluß der Domherren auf die
bfl. Entscheidungen und deren Umsetzung be-
schränkte sich nicht auf die Zeit ihrer »Allein-
regierung« während der Sedisvakanzen und bei
der Bischofswahl. Der Bedeutungsverlust des
Domkapitels bei der Entfaltung der bfl. Zentral-
verwaltung ab dem Ende des 13. Jh.s wurde
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durch die seit 1326 überlieferten Wahlkapitula-
tionen kompensiert, in denen das Kapitel die
Besetzung oder zumindest einen Einfluß auf die
Spitzenpositionen sowie die Mitwirkung bei be-
stimmten Entscheidungen beanspruchte; ins-
bes. am Ende des 15. Jh.s kontrollierten die
Domherren v. a. die bfl. Finanzverwaltung Nach
der Reformation richtete sich der Blick des
Domkapitels vorrangig auf die Diözesan- und
weniger auf die Hochstiftsverwaltung, aber
auch in die letztere war es immer noch einge-
bunden bzw. versuchte, weiterhin durch Wahl-
kapitulationen seinen Einfluß geltend zu ma-
chen.

Neben dem Domkapitel, den bfl. Vertrauten
und dem Haushalt ist mit der eigentl. curia, dem
neben dem Pfalzgericht bestehenden geistl. Ge-
richt, auch die bfl. Jurisdiktion anzusprechen:
1256 ist erstmalig ein K.er Offizial belegt. Ein
Generalvikar, der bei Abwesenheit des Bf.s die
Bistumsverwaltung übernahm, wird nur kurze
Zeit später erwähnt, ab dem Episkopat von Bf.
Gerhard von Bevar (1307–18) wurden General-
vikare auch bei Anwesenheit der Bf.e und nun
verstärkt in der Hochstiftsverwaltung tätig. Die
bfl. Kanzlei arbeitete anfangs als kleine Reise-
kanzlei mit wechselnder Besetzung, oft unter
Hinzuziehung von Schreibkundigen, die von
außen herangezogen wurden und meist ledigl.
für einzelne Rechtsakte zuständig waren. Die
Kanzlei bekam gegen Ende des 13. Jh.s v. a. auf-
grund der stark wachsenden Beanspruchung
des geistl. Gerichts festere Konturen, zudem
stieg die Anzahl der dort nun meist dauerhaft
beschäftigten Notare, Procuratoren, Advokaten
und Schreiber bis zur Reformation kontinuierl.
an. Zudem wurden neue Ämter geschaffen, ein
Insiegler ist sicher ab 1319 nachweisbar, ein Fis-
kal erstmalig 1461 belegt. An die Spitze der
Hochstiftsverwaltung trat der 1458 zum ersten
Mal erwähnte Kanzler.

Der weltl. und geistl. Zentralverwaltung
übergeordnet war der bfl. Rat: Zu Beginn des 15.
Jh.s (erstmalig 1402) wurden Beisitzer des bfl.
Hofgerichts, also die engsten Berater des Bf.s,
als Räte bezeichnet. Die ab 1437 verstärkte Nen-
nung bfl. Räte läßt für diesen Zeitpunkt die Bil-
dung eines – wenn auch noch lockeren – Bera-
terkreises vermuten. In der zweiten Hälfte des

konstanz

15. Jh.s verfestigte sich das bfl. Ratsgremium,
spätestens 1483 entstand ein Ratskollegium, an
dessen Entscheidungen der Bf. gebunden war.
Das sieben Personen umfassende »Kontrollor-
gan« des Domkapitels war für geistl. und weltl.
Belage zuständig, die Besetzung der Ratsstellen
benötigte die Zustimmung des Domkapitels.

Während der Reformationszeit und unter
dem nur selten im Bm. belegten Bf. Markus Sit-
tich von Hohenems (1561–89) entwickelte sich
eine immer unklarere Verteilung der Kompeten-
zen in Diözesan- und Hochstiftsverwaltung, die
Konflikte zw. den Herrschaftsträgern und in-
nerhalb der Verwaltung nahmen zu. Bf. Andreas
von Österreich (1589–1600) ordnete die Admi-
nistration neu, er schuf spätestens 1593 einen
Kammerrat sowie 1594 einen weltl. und einen
geistl. Rat. Der Kammerrat war für die Verwal-
tung der bfl. Mensa und des Hochstiftsvermö-
gens zuständig. Dem weltl. Rat unter dem Vor-
sitz eines Domherrn und mit Beteilung u. a. des
Hofmeisters und des Kanzlers unterstand die
Hochstiftsverwaltung und die Jurisdiktion; ihm
war die Kanzlei als Behörde zugeordnet. Der
geistl. Rat – als das etwa 8 bis 12 Personen um-
fassende oberste Diözesangremium – stand un-
ter der Leitung eines Präsidenten aus Domka-
pitel (meist dem Generalvikar), seine Mitglieder
waren neben dem Generalvikar u. a. der Offizial
und später der Insiegler bzw. der Fiskal. In den
Räten wirkten neben den Amtsträgern zudem
Juristen und Theologen, diese waren fast aus-
schließl. im Domstift oder in den K.er Stadt-
stiften bepfründet. Als Amtsträger und in den
Räten wurde v. a. ab dem 15. Jh. der Einfluß der
jurist. gebildeten Fachleute immer stärker, die
nach und nach entmachteten Adeligen konnten
die bürgerl. Akademiker erst im 18. Jh. wieder
verdrängen.

Den Kammerrat löste bereits Bf. Johann Ge-
org von Hallwyl (1601–04) wieder auf, dessen
Kompetenzen gingen an den weltl. Rat über;
einen Kammerrat richtete erst wieder Bf. Jo-
hann Franz von Stauffenberg (1704–40) ein. Am
Ende des 17. Jh.s wurde schließl. der Geheime
Rat gegr., der über den bestehenden Räten
stand.

Hinsichtl. des bfl. Haushalts sind wir für das
HochMA fast ausschließl. über die Spitzenäm-
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ter informiert: Mit einem Marschall läßt sich
1158 erstmalig ein klass. Hofamt fassen, ein
Truchseß wird 1166, ein Kämmerer 1182 und ein
Schenk 1190 zum ersten Mal gen. Die überwie-
gend von der Hochstiftsministerialität besetz-
ten Hofämter entwickelten sich bis zum späten
13. Jh. zu Ehrenämtern. Die tatsächl. Tätigkei-
ten verrichteten in der Folgezeit oft K.er Bürger
als Inhaber von Hofämtern, die in der Titulatur
nicht von den Erbhofämtern unterschieden
wurden. In zwei Aufstellungen von bfl. Hofäm-
tern aus den Jahren 1271 und 1324 werden ne-
ben den vier klass. noch weitere Ämter im bfl.
Haushalt gen., so 1271 ein inferior camerarius, ein
dispensator, ein chocus und ein impletor. Neben den
immer bedeutungsloser werdenden Ehrenäm-
tern (1338 letzter Beleg für einen Marschall) be-
stand ledigl. das Kämmerersamt kontinuierl.
weiter und wurde im 15. Jh. zumeist von Kleri-
kern versehen. Die vier klass. Hofämter er-
scheinen in ihrer Gesamtheit erst wieder ab
dem 16. Jh., nun zusammen mit dem Erbkü-
chenmeisteramt als Erbhofämter, die innerhalb
von fünf Familien als vererbbare Titel weiter-
gegeben wurden.

Obwohl bereits 1324 ein bfl. Hofmeister
gen. wird, kann dieser Amtsträger erst für das
15. Jh. (nächster Beleg von 1402) als Spitzen-
beamter bzw. als Aufsichtsperson im bfl. Haus-
halt angesehen werden. Im Jahr 1407 ist wieder
ein Marschall belegt, der Hofmeister trat als Lei-
ter des Haushalts aber erst im 17. Jh. hinter den
Hofmarschall zurück; beide bekleideten im 18.
Jh. den Rang eines Obristhofmeisters bzw. Ob-
risthofmarschalls.

Die Subalternen und die Diener erhielten als
Gagen bzw. Lohn Geld und Naturalien, die äl-
teste Tafelaufstellung dat. von 1627. Nur z. T.
wurde eine Behausung innerhalb der bfl. Res.
oder in der Stadt Meersburg gestellt, viele muß-
ten sich in der Stadt selbst einmieten. Die Al-
tersversorgung sollte durch das 1299 gegrün-
dete Konradsspital in K. und später durch das
Meersburger Spital sichergestellt werden.

Der bfl. Hof umfasste einschließl. der weltl.
Verwaltung meist unter 100 Personen, so waren
zur Zeit Bf. Jakob Fuggers (1604–26) knapp
über 60 Mitglieder am K.er Hof; trotz seines ge-
ringen Umfangs darf er als vollständiger Hof

u. a. mit einem Apotheker, einem Barbier und
einem Hofschneider bezeichnet werden. Noch
während der Regierung Bf. Jakob Fuggers fand
eine Reduktion um 20 Personen statt. Auch in
der Folgezeit war der bfl. Hof sehr klein, z. B.
umfaßte er 1705 ledigl. 47 Personen. Bf. Johann
Franz von Stauffenberg hingegen vergrößerte
seinen Hof im Zeichen barocker höf. Repräsen-
tation auf über 100 Mitglieder, später blieb der
K.er Hof mit meist unter 100 Personen im Ver-
gleich zu anderen bfl. Höfen verhältnismäßig
klein, aber in der Breite der Ämter vollständig
und dem bfl. Rang angemessen. So stellte ein
Besucher des K.er Hofs für das bereits genannte
Jahr 1705 fest: »Dieser Herr hält einen ziemlich
prächtigen Staat, hat [...] alle Pracht des größ-
ten deutschen Hofs, aber im Kleinen« (zit. nach
Vehse 1860, S. 36).

Grund für die bescheidene Hofhaltung wa-
ren die geringen Einnahmen aus dem nur sehr
kleinen Hochstift, das auch im Rahmen der Ter-
ritorialisierung im 13. Jh. kaum wesentl. erwei-
tert werden konnte. Die Ausweitung des eidge-
nöss. Einflußbereichs und schließl. die Refor-
mation verringerten zudem die Einnahmen aus
dem geistl. Gericht und der Diözesanverwal-
tung. Die bereits in der zweiten Hälfte des 13.
Jh.s einsetzende Verschuldung der K.er Bf.e
ließ bis zur Auflösung von Hochstift und Bm.
zu Beginn des 19. Jh.s nie eine große Hofhal-
tung zu. Aus diesen Gründen konnte der K.er
Hof nur sehr bedingt eine Zentralfunktion für
den Adel des Bodenseeraums ausfüllen.

Auch der Umfang der bfl. Repräsentation
wurde von den knappen Finanzmitteln der K.er
Bf.e bestimmt, dürfte aber den Bedürfnissen ei-
nes Fs.en und eines regionalen Hofs genügt ha-
ben. 1392 ist erstmalig ein Fiedler belegt, ab
dem 15. Jh. sind regelmäßig Musiker erwähnt,
die auch an anderen Höfen tätig waren; eine
Hofmusikkapelle unter einem Hofkapellmei-
ster wird zum ersten Mal unter Bf. Andreas von
Österreich gen. Unter Hugo von Hohenlanden-
berg (1496–1532) ist ein Hofnarr am K.er Hof,
1611 wird ein Zwerg erwähnt. Erst 1784 richtete
Bf. Maximilian Christoph von Rodt (1775–1800)
im Meersburger Ratshaus ein bfls. Theater ein.

An der Blüte der K.er Kunst, Literatur und
Kultur um 1300 waren sicherl. auch der Bf. und
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sein Umkreis als Mäzene beteiligt, auch wenn
man den Einfluß Bf. Heinrichs von Klingenberg
(1293–1306) nicht überschätzen sollte. In den
höf. Kontext einzuordnen ist Heinrich Witten-
wiler, ein bfl. Advokat, der unter Bf. Heinrich
Blarer (1407–10) seinen »Ring« für das höf. Pu-
blikum dichtete. Unter Bf. Hugo von Hohenlan-
denberg, der Kontakte zu Humanisten unter-
hielt, dürfte die bfl. Kunstförderung (Malerei,
Bautätigkeit, geistl. Musik) ihren Höhepunkt
erreicht haben. Die K.er Hofkünstler waren wg.
der Verschuldung ihres Auftraggebers meist
eher unbedeutend, größtenteils wurden nur
kurzfristig auswärtige Künstler angestellt.
Überregional bedeutende Hofkünstler wirkten
am K.er Hof erst nach dem Dreißigjährigen
Krieg, so waren die Baumeister Christoph
Gessinger († 1732) und Balthasar Neumann
(† 1753) am Neubau der Meersburger Res. be-
teiligt.

† C.3. Kastell † C.3. Konstanz † C.3. Meersburg

† C.3. Gottlieben

Q. Regesta Episcoporum Constantiensium, 1–5,

1895–1941. – Repertorium schweizergeschichtlicher

Quellen, 1–4, 1982–90.

L. Bischöfe von Konstanz, 1–2, 1988. – Derschka

1999. – Fürstbischöfe von Konstanz, 1988. – Gottlob,

Theodor: Die Offiziale des Bistums Konstanz im Mittel-

alter, Limburg 1951. – Helvetia Sacra I, 2, 1993. – Irlin-

ger, Ansgar: Am Hofe der Konstanzer Fürstbischöfe zu

Meersburg. Ein Zeitbild aus dem 18. Jahrhundert, in: Bo-

denseegeschichtsverein. Heimatkundliche Mitteilungen

4 (1940) S. 21–35. – Maier, Konstantin: Das Domkapitel

von Konstanz und seine Wahlkapitulationen. Ein Beitrag

zur Geschichte von Hochstift und Diözese in der Neuzeit,

Stuttgart 1990 (Beiträge zur Geschichte der Reichskirche

in der Neuzeit, 11). – Ottnad, Bernd: Die Archive der

Bischöfe von Konstanz, in: Freiburger Diözesan-Archiv

94 (1974) S. 270–516. – Ottnad, Bernd: Zur Geschichte

des Kanzleramtes und der Kanzler der Fürstbischöfe von

Konstanz (1458–1802), in: Freiburger Diözesan-Archiv

105 (1985) S. 249–281. – Schmid, Hermann: Aus den

Totenbüchern der Pfarrei Meersburg (1714–1839). Ein

Beitrag zur Geschichte der Gemeinde, des bischöflich-

konstanzischen Hofs und der schwäbischen Kreistrup-

pen, in: Freiburger Diözesan-Archiv 110 (1990) S. 137–

234. – Schuler, Peter Johannes: Notare Südwest-

deutschlands. Ein prosopographisches Verzeichnis für

kulm

die Zeit von 1300 bis ca. 1520, 2 Bde., Stuttgart 1987 (Ver-

öffentlichungen der Kommission für geschichtliche Lan-

deskunde in Baden-Württemberg. Reihe B: Forschungen,

90, 99). – Vehse, Eduard: Geschichte der deutschen

Höfe seit der Reformation, 6. Abt.: Geschichte der klei-

nen deutschen Höfe, 14. Tl.: Die geistlichen Höfe, 4. Tl.,

Hamburg 1860.

Andreas Bihrer

KULM, BF.E VON

I. Bm. seit 1243, seit 1246 zum Ebm.†Riga,
seit 1589 zum Ebm. Gnesen; Res. 1246–ca. 1310
am Kathedralsitz Kulmsee, ca. 1310–ca. 1350
und 1416–1781 in Löbau, ca. 1350–1416 in Brie-
sen/Fredeck. Territorium: Kleinstes der vier
preuß. Stifte mit 600 Hufen Land Streubesitz im
K.er Land mit der Stadt Briesen/Fredeck sowie
einem Drittel der Landschaft Löbau mit der
Stadt Löbau im † Deutschordensland Preußen
(bis 1466), danach (bis 1772) unter poln. Herr-
schaft.

II. Nach der Einteilung Preußens in vier
Bm.er durch den Kardinallegaten Wilhelm von
Modena i. J. 1243 gingen die zuvor dem preuß.
Missionsbf. Christian zugesprochenen 600 Hu-
fen (ca. 100 Quadratkilometer) Streubesitz im
K.er Land 1246 in den Besitz des ersten K.er Bf.s
Heidenreich (1245–63) über. In der Landschaft
Löbau erhielt er nach dem auch in den anderen
drei Bm.ern angewandten Teilungsverhältnis
ein Drittel als Stiftsgebiet, während zwei Drittel
der Diöz. unter der Herrschaft des † Deutschen
Ordens verblieben. Nach langwierigen Konflik-
ten zw. dem Orden und den K.er Bf.en konnte
erst 1338 eine endgültige Einigung über die
Grenzziehung erzielt werden. Zunächst resi-
dierten die Bf.e überwiegend in Kulmsee, wo
Heidenreich bereits i. J. 1251 das Domkapitel
gründete und mit Besitz ausstattete. Nach der
Niederschlagung des zweiten Prußenaufstan-
des, in dem Kulmsee belagert und Stadt und
Burg Löbau zerstört wurden, verlegte Bf. Her-
mann von Prizna (1303–11) seinen Sitz nach Lö-
bau. Wichtigste Nebenres. war das von Her-
mann erbaute Schloß Briesen/Fredeck im K.er
Land (rund 20 Kilometer nordöstl. von Kulm-
see), in dem sich die Bf.e häufig, zw. 1350 und


